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So funktioniert die EU – Institutionen und Aufgaben – Lösung  
 

1 
[I] 

Sehen Sie sich das Video „Die Simpleshow erklärt die Institutionen der 
Europäischen Union“ (2:59) an. Beantworten Sie daraufhin die folgenden 
Fragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg2mex0Cb4s 
 
Nennen Sie die fünf Institutionen die Europäische Union (EU). 
 
Antwort: Die fünf Institutionen, die die Europäische Union bilden, sind das 
Europäische Parlament, der Europäische Rat, die Europäische Kommission, der Europäische 
Gerichtshof und die Europäische Zentralbank. 
 
Nennen Sie die die spezifischen Aufgaben des Europäischen Parlaments. 
 
Antwort: Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte Organ der EU. Es hat die 
Aufgabe, Gesetze zu erlassen, den Haushalt zu genehmigen, internationale Abkommen zu ratifizieren 
und die Arbeit der Europäischen Kommission zu überwachen. 
 
Geben Sie an, welche Rolle die Europäische Kommission in der EU-Gesetzgebung spielt. 
 
Antwort: Die Europäische Kommission ist das Exekutivorgan der EU. Sie hat die Aufgabe, 
Gesetzesvorschläge zu initiieren, die Umsetzung der EU-Politik zu überwachen und die Interessen der 
EU als Ganzes zu vertreten. 
 
Erklären Sie, wie die Präsidentin bzw. der Präsident des Europäischen Rates ausgewählt wird und 
welche Funktion sie oder er hat. 
 
Antwort: Die Präsidentin bzw. der Präsident des Europäischen Rates wird von den Staats- und 
Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten ausgewählt. Ihre bzw. seine Hauptaufgabe besteht darin, die 
Arbeit des Europäischen Rates zu leiten und die politische Ausrichtung der EU zu koordinieren. 
 
Geben Sie an, welche Art von Fällen der Europäische Gerichtshof behandelt. 
 
Antwort: Der Europäische Gerichtshof ist für die Auslegung und Anwendung des EU-Rechts zuständig. 
Er behandelt Fälle, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Mitgliedstaaten gegen die EU-
Institutionen oder andere Parteien eingereicht werden. 

 


